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l. Bekanntmachunq der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

13.09.18 Bekanntmachung der Satzungzut Erhebung von Einmal-
beiträgen nach tatsächlichen lnvestitionsaufwendungen
für den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitrags-
satzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde llbesheim
vom 13.09.2018

13.09.18 Bekanntmachung der Satzung zur Erhebung von wieder-
kehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbau beitragssatzu ng wiederkeh render Beiträge) der
Ortsgemeinde llbesheim vom 1 3.09.201 I

13.09.18 Bekanntmachung der Satzung zur Erhebung von Einmal-
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satzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Morschheim
vom 13.09.2018

13.09.18 Bekanntmachung der Satzung zur Erhebung von wieder-
kehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbau beitragssatzu ng wiederkeh render Beiträge) der
Ortsgemeinde Morschheim vom 1 3.09.201 8

13.08.18 Bekanntmachung über einen Nachrücker im Verbands-
gemeinderat der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

13.09.18 Bekanntmachung über einen Nachrücker im Stadtrat der
Stadt Kirchheimbolanden

14.09.18 Bekanntmachung derVerbandsgemeindewerke über die
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Fertigstellu ng der Abwasserbeseitigung
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18.09.18 Bekanntrnachung der Satzung vom 18.09.2018 zur
Anderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt
Kirchheimbolanden vom 09.07 .2018

21.09.18 Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf
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in den ortsgemeindsn kostenlos srhältlich. Abonnemsnt ist gogen Erstattung der Portokosten mÖglich.
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Satzung

zur Erhebung von Einmalbeiträgen
nach tatsächlichen lnvestitionsaufwendungen

für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnu ng)

der Ortsgemeinde llbesheim
vom 13.09.2018

Der Gemeinderat hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der $$ 2 Abs. 1, 7

und 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit
bekannt gemacht wird:

sl
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Gemeinde erhebt einmalige Beiträge nach tatsächlichen lnvestitionsaufwendungen für die
Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser
Satzung.

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der
Enryeiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauch-
baren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis
genügenden Zustand.

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder deren
Ergänzung durch weitere Teile.

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage.

4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung der Verkehrs-
bedeutung i. S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und
Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, die
nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig ist.

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach

S$ 135 a) bis c) BauGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der Beitragser-
hebung außer Verhältnis zu dem zu enruartenden Beitragsaufkommen stehen.

s2
Beitragsfäh i ge Verkeh rsan lagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie selbst-
ständige Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und Radwege.

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit den
dazu gehörenden Rampen mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelag.
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s3
Ermittlungsgebiete

Der beitragsfähige Aufwand wird für die einzelnen Verkehrsanlagen in der Ortslage ,,Bahnhof
Morschheim" (Anlage 2) der Gemeinde llbesheim oder nach Beschluss des Gemeinderates für
bestimmte Abschnitte der Verkehrsanlage nach den tatsächlichen lnvestitionsaufwendungen
ermittelt. Für die Ortslage llbesheim (Anlage 1) werden wiederkehrende Ausbaubeiträge durch
gesonderte Satzung erhoben.

s4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutz-

baren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit der Zufahrl oder des Zugangs
zu der hergestellten oder ausgebauten Verkehrsanlage haben.

s5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil wird im Einzelfall nach dem Verhältnis von Anliegerverkehr und Durchgangs-
verkehr auf der herzustellenden oder auszubauenden Verkehrsanlage durch Beschluss des
Gemeinderates festgesetzt.

s6
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je
Vollgeschoss beträgt 10 v. H.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:

1. ln beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. lst das Grundstück nur teilweise
überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem lnnenbereich nach $ 34 BauGB
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 3 ist insoweit ggf
entsprechend anzuwenden.

2. Hat der Bebauungsplan den Verfahrensstand des $ 33 BauGB erreicht, ist dieser maßgebend
Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

3. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB),
sind zu berücksichtigen:

a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis zu
einer Tiefe von 40 m,

b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch
einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstücke),
die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer
Tiefe von 40 m.

c) Grundstücke oder Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung
darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberück-
sichtigt.
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d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden
Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise
selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht die
tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der
Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begrenzung nach a)

und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der
tatsächlichen Nutzung.

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegrenzungslinie
tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die
Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

4. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad, Festplatz,
Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes liegenden Grundstückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grund-
stücken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB)tatsächlich
so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks - gegebenenfalls unter Berücksichtigung der
nach Nr. 3 angeordneten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse zugrundegelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern eine
Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. lst
auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in
Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Trauf- oder First-
höhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so ist die höchstzulässige Traufhöhe der Berechnung
zugrunde zu legen. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe
der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in
der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des $ 33 BaUGB erreicht, gelten Nr. 1 und 2
entsprechend.

4. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung übenuiegend vorhandenen
Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich venruirk-
lichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tatsächlich
veruvirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen,

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der
näheren Umgebung übenuiegend vorhandenen Vollgeschosse,

c) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich oder in
vergleichbarer Weise genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt,

d) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen.
Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken
oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

5. lst nach den Nummern 1 - 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 2,8 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen
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auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut

mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.

6. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die

außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (2. B. Sport-, Fest- und

Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die tatsächliche Zahl

der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die

festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche
Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

8. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach $ 34 Abs. 4 BauGB liegen,

werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie

bestehen für

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über das
zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,

b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige
Nutzungsmaß enthält.

9. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollge-
schosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden
Regelungen.

10. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen
zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und lndustriegebieten wird die nach den vorstehenden
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entspre-
chend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in

sonstigen Baugebieten.

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v. H.

Ob ein Grundstück, das sowohl gewerblichen als auch nicht gewerblichen (2. B. Wohnzwecken)
Zwecken dient, ,,übenruiegend" im Sinne dieser Regelung genutzt wird, bestimmt sich nach dem

Verhältnis, in dem die veruvirklichte Nutzung der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen zu-
einander steht. Liegt eine gewerbliche oder vergleichbare Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich
zur Bebauung vor, so sind die tatsächlich entsprechend genutzten Grundstücksflächen jeweils der
Geschossfläche hinzuzuzählen. Freiflächen, die sowohl für gewerbliche oder vergleichbare als

auch für andere Zwecke genutzt werden (2. B. Kfz-Abstellplätze) als auch gärtnerisch oder ähnlich
gestaltete Freiflächen und brachliegende Flächen, bleiben bei dem Flächenvergleich außer
Ansatz.

(5) Abs. 4 gilt nicht für die Abrechnung selbstständiger Grünanlagen.

s7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Für Grundstücke, die zuzwei gleichartigen Verkehrsanlagen nach dieser Satzung Zufahrt oder
Zugang nehmen können, wird die Grundstücksfläche bei der Ermittlung des Beitragsatzes und bei

der Veranlagung mit 50 v. H. angesetzt, soweit beide Verkehrsanlagen voll in der Baulast der
Gemeinde stehen. Stehen die beiden Verkehrsanlagen nicht voll in der Baulast der Gemeinde,
wird die Vergünstigung nach Satz 1 nur für die in der Baulast der Gemeinde stehenden gleich-
artigen Teileinrichtungen der Verkehrsanlagen angesetzt.
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Dies gilt für Grundstücke, die zu einer Verkehrsanlage nach dieser Satzung Zufahrt oder Zugang

nehmen können und zusätzlich durch eine gleichartige Erschließungsanlage erschlossen werden,

für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben wurden oder zu erheben sind,

entsprechend.

(2) Für Grundstücke, die zu mehr als zwei gleichartigen Verkehrsanlagen nach dieser Satzung

Zufahrl oder Zugang nehmen können, wird die Grundstücksfläche bei der Ermittlung des Beitrags-

satzes und bei der Beitragsveranlagung durch die Zahl dieser Verkehrsanlagen geteilt, soweit die

Verkehrsanlagen voll in der Baulast der Gemeinde stehen. Stehen die Verkehrsanlagen nicht voll

in der Baulast der Gemeinde, wird die Vergünstigung nach Satz 1 nur für die in der Baulast der

Gemeinde stehenden gleichartigen Teileinrichtungen der Verkehrsanlagen angesetzt.

Dies gilt für Grundstücke, die zu Verkehrsanlagen nach dieser Satzung Zufahrl oder Zugang

nehmen können und zusätzlich durch gleichartige Erschließungsanlagen erschlossen werden, für
die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben wurden oder zu erheben sind, entspre-
chend, soweit die Zahl der Verkehrs- und Erschließungsanlagen insgesamt zwei übersteigt.

(3) Wird eine Tiefenbegrenzung nach $ 6 Abs. 2 zu zwei oder mehreren Verkehrsanlagen ange-
setzt, gelten die Regelungen nach Abs. 1 und 2 nur für die sich überschneidenden Grundstücks-
teile.

(a) Abs. 1 bis 3gelten nichtfürdievon $ 6Abs.4 Satz 1 und 2 erfassten Grundstücke.

(5) Eine Ermäßigung nach den Absätzen 1 bis 4 ist nicht zu gewähren, wenn die Ermäßigung dazu
führen würde, dass sich der Beitrag für die anderen Grundstücke im Abrechnungsgebiet um mehr

als 50 % erhöht.

s8
E ntsteh u n g des Beitragsanspruches, Teil beitrag

(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit dem Abschluss und der Abrechenbarkeit der Maßnahme, in

den Fällen der Erhebung eines Teilbetrages nach Abs. 2 mit dem Abschluss und der Abrechenbar-
keit der Teilmaßnahme. Eine Maßnahme oder Teilmaßnahme ist abgeschlossen, wenn sie tat-
sächlich und rechtlich beendet und der Gesamtaufwand oder Teilaufwand feststellbar ist.

(2) Der Beitrag kann nach Beschlussfassung des Gemeinderates für

1. Grundenryerb,

2. Freilegung,

3. Fahrbahn,

4. Radwege,

5. Gehwege,

6. unselbstständigeParkflächen,

7. unselbstständigeGrünanlagen,

8. Mischflächen,

9. Entwässerungseinrichtungen,

1 0. Beleuchtungseinrichtungen,

gesondert als Teilbeitrag erhoben werden.
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se
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn einer Maßnahme können von der Gemeinde Vorausleistungen bis zur Höhe des
voraussichtlichen endgültigen Beitrages erhoben werden.

(2) Vorausleistungen können auch in mehreren Raten oder für Teilbeiträge nach $ 8 Abs. 2
verlangt werden.

s10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Vor Entstehung des Beitragsanspruches kann die Ablösung des Beitrages vereinbart werden. Der

Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser
Satzung zu ermittelnden Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

s11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer
oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

s12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt
und 2 Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

(2) Der Beitragsbescheid enthält:

1. die Bezeichnung des Beitrages,

2. den Namen des Beitragsschuldners,

3. die Bezeichnung des Grundstückes,

4. den zu zahlenden Betrag,

5. die Berechnung des zuzahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des
Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,

7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht und

L eine Rechtsbehelfsbelehrung.

.. s13
Offentliche Last

Der Straßenausbaubeitrag liegt als ötfentliche Last auf dem Grundstück.
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s14
ln-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft:

Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) vom 1 5.10.2014.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt

llbesheim, den 1 3.09.201 I
Ortsgemeinde

(s

Ortsbürgermeister

Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die
Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenvaltung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen.

L

2
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Satzung

zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen
für den Ausbau von Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzu ng wiederkeh rende Beiträge)
der Ortsgemeinde llbesheim

vom 13.09.2018

Der Gemeinderat hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der $$ 2 Abs. 1, 7,

10 und 10a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit

bekannt gemacht wird:

s1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Gemeinde erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und den Ausbau von
Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der
Enryeiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauch-
baren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis
genügenden Zustand,

2. "Enrueiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder deren
Ergänzung durch weitere Teile,

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage,

4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung der
Verkehrsbedeutung i. S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und

Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, die
nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind.

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach SS 135

a) bis c) BauGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der Beitragser-
hebung außer Verhältnis zu dem zu envartenden Beitragsaufkommen stehen.

s2
Beitragsfäh ige Verkeh rsan lagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie selbständige
Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbständige Fuß- und Radwege.

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit den

dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.
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s3
Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen der Ortslage llbesheim bilden als einheit-
liche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit; Anlage 1).

ln der Ortslage ,,Bahnhof Morschheim" (Anlage 2) werden Ausbaubeiträge nach Einmalbeiträgen
erhoben. Die Festsetzungen werden durch gesonderte Satzung geregelt.

Die Begründung für die Aufteilung des Gemeindegebietes in zweiAbrechnungseinheiten ist dieser
Satzung als Anlage 3 beigefügt.

(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden Verkehrsanlagen
nach den jährlichen lnvestitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

s4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutz-
baren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrl oder eines
Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

s5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil für die Ortslage llbesheim beträgt 30 o/o.

s6
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je Voll-
geschoss beträgt 10 v.H.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:

1. ln beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. lst das Grundstück nur teilweise
überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem lnnenbereich nach $ 34 BauGB
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf.

entsprechend anzuwenden.

2. Hat der Bebauungsplan den Verfahrensstand des $ 33 BauGB erreicht, ist dieser maßgebend.
Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB),
sind zu berücksichtigen:

a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis zu
einer Tiefe von 40 m,

b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch
einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die
Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe
von 40 m.
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c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben bei
der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden
Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise
selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht die
tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der
Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begrenzung nach a)

und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der
tatsächlichen Nutzung.

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegrenzungslinie
tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die
Tiefen beg renzu ngsl i n ie zur hinteren Grenze der tatsächlichen N utzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad, Festplatz,
Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei
Grundstücken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (S 34 BauGB)
tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks - gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse zugrundegelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern eine
Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. lst
auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in
Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Trauf- oder
Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der
Bebauungsplan keine Festsetzungen trift, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite
der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.
Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Hat ein Bebauungsplan den Vefahrensstand des $ 33 BaUGB erreicht, gelten Nr. 1 und 2
entsprechend.

4. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung übenruiegend vorhandenen
Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabeitatsächlich
verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die
tatsächlich venivirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen,

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zweiVollgeschossen.
Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken
oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

5. lst nach den Nummern 1 - 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 2,8 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut
mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.
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6. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die
außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (2. B. Sport-, Fest- und

Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die tatsächliche Zahl
der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die
festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche
Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

8. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach $ 34 Abs. 4 BauGB liegen,
werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie
bestehen für

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über das
zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,

b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige
Nutzungsmaß enthält.

9. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollge-
schosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden
Regelungen.

10. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen
zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und lndustriegebieten wird die nach den vorstehenden
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt
entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v. H.

Ob ein Grundstück, das sowohl gewerblichen als auch nicht gewerblichen (2. B. Wohnzwecken)
Zwecken dient, ,,übenruiegend" im Sinne dieser Regelung genutzt wird, bestimmt sich nach dem
Verhältnis, in dem die venruirklichte Nutzung der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen zu-
einander steht. Liegt eine gewerbliche oder vergleichbare Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich
zur Bebauung vor, so sind die tatsächlich entsprechend genutzten Grundstücksflächen jeweils der
Geschossfläche hinzuzuzählen. Freiflächen, die sowohl für gewerbliche oder vergleichbare als
auch für andere Zwecke genutzt werden (2. B. Kfz-Abstellplätze) als auch gärtnerisch oder ähnlich
gestaltete Freiflächen und brachliegende Flächen, bleiben bei dem Flächenvergleich außer
Ansatz.

(5) Abs. 4 gilt nicht für die Abrechnung selbstständiger Grünanlagen.

s7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohlvon einer nach $ 13 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit
erschlossen sind, werden nur mit 50% ihrer gewichteten Grundstücksfläche angesetzt.

(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach $ 6
Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich über-
schneidenden Grundstücksteile.
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s8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr

se
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorausleistungen auf wieder-
kehrende Beiträge erhoben werden.

(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr
bemessen.

s10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren
vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosten-
entwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

s11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer
oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

s12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen
Bescheid festgesetzt und 2 Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

(2) Der Beitragsbescheid enthält:

1. die Bezeichnung des Beitrages,

2. den Namen des Beitragsschuldners,

3. die Bezeichnung des Grundstückes,

4. den zu zahlenden Betrag,

5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des
Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,

7. die Erötfnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und

8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge werden durch besonderen
Bescheid (Feststel lungsbescheid) festgestellt.
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s13
Übergangsregelung

Gemäß g 10a Abs. 5 KAG wird abweichend von $ '10a Abs. 1 Salz2 KAG festgelegt, dass

Grundstücke, die zu den im Folgenden aufgezählten Verkehrsanlagen Zufahrl oder Zugang

nehmen können, vorbehaltlich $ 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung erstmals in den ebenfalls
genannten Jahren bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags berücksichtigt und beitrags-
pflichtig werden:

1. Bischheimer Weg (Verlängerung)
Neubaugebiet ,,Hinter den Hecken ll" im Jahr 2023

2. Donnersbergstraße im Jahr 2023.

s14
Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück.

s15
ln-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft:

Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen der Gemeinde llbesheim vom

1 5.1 0.201 4 (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge).

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

llbesheim, den 1 3.09.2018

Ortsgemeinde

/.o
Ortsbürgermeister

Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die
Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenrrraltung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Anlaqe 3

Das Gebiet der Gemeinde llbesheim wird in 2 Abrechnungseinheiten aufgeteilt

Begründung nach S 3 Abs. 1 der Ausbaubeitragssatzung

1, Beschluss des Bundesveffassungsgerichtes vom 25.06.2014

2. Der Bahnhof Morschheim ist ein ca. 2,3 km abgelegener Ortsteil der
Gemeinde llbesheim, es handelt sich daher um 2 einzelne, voneinander
abgrenzbare Gebietsteile.

3. Die Verkehrsbedeutung der 2 Abrechnungseinheiten zueinander und die
Nutzung durch Bewohner der jeweils anderen Einheit ist derart
unterschiedlich, dass die Bildung der 2 Abrechnungseinheiten
angebracht ist.
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Satzung

zur Erhebung von Einmalbeiträgen

nach tatsäch lichen I nvestitionsa ufwend u n gen

für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzu ng Einzelabrech nung)

der Ortsgemeinde Morschheim
vom 13.09.2018

Der Gemeinderat hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der $$ 2 Abs. 1' 7

und 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit

bekannt gemacht wird:

sl
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Gemeinde erhebt einmalige Beiträge nach tatsächlichen lnvestitionsaufwendungen für die

Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser

Satzung.

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der

Erweiterung, dem Umbau oder derVerbesserung dienen, erhoben.

i. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauch-

baren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis

genügenden Zustand.

2. "Enrveiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder deren

Ergänzung durch weitere Teile.

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage.

4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung der Verkehrs-

bedeutung i. S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und

Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, die

nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig ist.

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach

SS 135 a) bis c) BauGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der Beitragser-

hebung außer Verhältnis zu dem zu enruartenden Beitragsaufkommen stehen.

s2
Beitragsfäh i ge Verkeh rsan lagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie selbst-

ständige Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und Radwege.

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit den

dazu gehörenden Rampen mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelag.
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s3
Ermittlungsgebiete

Der beitragsfähige Aufwand wird für die einzelnen Verkehrsanlagen in der Ortslage ,,Bahnhof
Morschheim" (Anlage 2) der Gemeinde Morschheim oder nach Beschluss des Gemeinderates für
bestimmte Abschnitte der Verkehrsanlage nach den tatsächlichen lnvestitionsaufwendungen
ermittelt. Für die Ortslage Morschheim (Anlage 1) werden wiederkehrende Ausbaubeiträge durch
gesonderte Satzung erhoben.

s4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutz-
baren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit der Zufahrl oder des Zugangs
zu der hergestellten oder ausgebauten Verkehrsanlage haben.

s5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil wird im Einzelfall nach dem Verhältnis von Anliegerverkehr und Durchgangs-
verkehr auf der hezustellenden oder auszubauenden Verkehrsanlage durch Beschluss des
Gemeinderates festgesetzt.

s6
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je
Vollgeschoss beträgt 10 v. H.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:

1. ln beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. lst das Grundstück nur teilweise
überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem lnnenbereich nach $ 34 BauGB
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 3 ist insoweit ggf.
entsprechend anzuwenden.

2. Hat der Bebauungsplan den Verfahrensstand des $ 33 BaUGB erreicht, ist dieser maßgebend.
Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

3. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB),
sind zu berücksichtigen:

a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis zu
einer Tiefe von 40 m,

b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch
einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstücke),
die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer
Tiefe von 40 m.

c) Grundstücke oder Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung
darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberück-
sichtigt.
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d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden

Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise

selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht die

tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der
Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begrenzung nach a)

und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der
tatsächlichen N utzung.

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegrenzungslinie
tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die

Tiefen beg renzu ngsl i n ie zur hinteren Grenze der tatsäch I ichen N utzung.

4. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad, Festplatz,

Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes liegenden Grundstückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grund-
stücken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BaUGB) tatsächlich
so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks - gegebenenfalls unter Berücksichtigung der
nach Nr. 3 angeordneten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse zugrundegelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern eine
Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. lst

auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in
Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Trauf- oder First-

höhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so ist die höchstzulässige Traufhöhe der Berechnung
zugrunde zu legen. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen triffi, gilt als Traufhöhe
der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in

der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des $ 33 BauGB erreicht, gelten Nr. 1 und 2
entsprechend.

4. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung übenriegend vorhandenen
Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirk-
lichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tatsächlich
venrvirklichte Vol lgeschosszahl zugru nde zu legen,

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der
näheren Umgebung übenruiegend vorhandenen Vollgeschosse,

c) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich oder in

vergleichbarer Weise genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt,

d) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen.
Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken
oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

5. lst nach den Nummern 1 - 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 2,8 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen
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auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut

mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.

6. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die

außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (2. B. Sport-, Fest- und

Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die tatsächliche Zahl

der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die

festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche

Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

8. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach $ 34 Abs. 4 BauGB liegen,

werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie

bestehen für

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über das

zulässige N utzungsmaß getroffen sind,

b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige

Nutzungsmaß enthält.

g. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollge-

schosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden

Regelungen.

10. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen

zulässig oder vorhanden, gilt die bei der übenruiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und lndustriegebieten wird die nach den vorstehenden

Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entspre-

chend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in

sonstigen Baugebieten.

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt

genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v. H'

Ob ein Grundstück, das sowohl gewerblichen als auch nicht gewerblichen (2. B. Wohnzwecken)

Zwecken dient, ,,überwiegend" im Sinne dieser Regelung genutzt wird, bestimmt sich nach dem

Verhältnis, in dem die venrvirklichte Nutzung der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen zu-

einander steht. Liegt eine gewerbliche oder vergleichbare Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich

zur Bebauung vor, so sind die tatsächlich entsprechend genutzten Grundstücksflächen jeweils der

Geschossfläche hinzuzuzählen. Freiflächen, die sowohl für gewerbliche oder vergleichbare als

auch für andere Zwecke genutzt werden (2. B. Kfz-Abstellplätze) als auch gärtnerisch oder ähnlich

gestaltete Freiflächen und brachliegende Flächen, bleiben bei dem Flächenvergleich außer

Ansatz.

(5) Abs. 4 gilt nicht für die Abrechnung selbstständiger Grünanlagen.

s7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Für Grundstücke, die zu zwei gleichartigen Verkehrsanlagen nach dieser Satzung Zufahrt oder

Zugang nehmen können, wird die Grundstücksfläche bei der Ermittlung des Beitragsatzes und bei

der Veranlagung mit 50 v. H. angesetzt, soweit beide Verkehrsanlagen voll in der Baulast der

Gemeinde stehen. Stehen die beiden Verkehrsanlagen nicht voll in der Baulast der Gemeinde,

wird die Vergünstigung nach Satz 1 nur für die in der Baulast der Gemeinde stehenden gleich-

artigen Teileinrichtungen der Verkehrsanlagen angesetzt.
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Dies gilt für Grundstücke, die zu einer Verkehrsanlage nach dieser Satzung Zufahrl oder Zugang

nehmen können und zusätzlich durch eine gleichartige Erschließungsanlage erschlossen werden,

für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben wurden oder zu erheben sind,

entsprechend.

(2) Für Grundstücke, die zu mehr als zwei gleichartigen Verkehrsanlagen nach dieser Satzung

Zufahrioder Zugang nehmen können, wird die Grundstücksfläche bei der Ermittlung des Beitrags-

satzes und bei der Beitragsveranlagung durch die Zahl dieser Verkehrsanlagen geteilt, soweit die

Verkehrsanlagen voll in der Baulast der Gemeinde stehen. Stehen die Verkehrsanlagen nicht voll

in der Baulast der Gemeinde, wird die Vergünstigung nach Satz 1 nur für die in der Baulast der

Gemeinde stehenden gleichartigen Teileinrichtungen der Verkehrsanlagen angesetzt.

Dies gilt für Grundstücke, die zu Verkehrsanlagen nach dieser Satzung Zufahrt oder Zugang

nehmen können und zusätzlich durch gleichartige Erschließungsanlagen erschlossen werden, für

die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben wurden oder zu erheben sind, entspre-

chend, soweit die Zahl der Verkehrs- und Erschließungsanlagen insgesamt zwei übersteigt.

(3) Wird eine Tiefenbegrenzung nach $ 6 Abs. 2 zu zwei oder mehreren Verkehrsanlagen ange-

setzt, gelten die Regelungen nach Abs. 1 und 2 nur für die sich überschneidenden Grundstücks-

teile.

(4)Abs. lbis3geltennichtfürdievon$6Abs.4Satzlund2erfasstenGrundstücke.

(5) Eine Ermäßigung nach den Absätzen 1 bis 4 ist nicht zu gewähren, wenn die Ermäßigung dazu

führen würde, dass sich der Beitrag für die anderen Grundstücke im Abrechnungsgebiet um mehr

als 50 % erhöht.

s8
Entsteh u ng des Beitragsanspruches, Teil beitrag

(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit dem Abschluss und der Abrechenbarkeit der Maßnahme, in

den Fällen der Erhebung eines Teilbetrages nach Abs. 2 mit dem Abschluss und der Abrechenbar-

keit der Teilmaßnahme. Eine Maßnahme oder Teilmaßnahme ist abgeschlossen, wenn sie tat-

sächlich und rechtlich beendet und der Gesamtaufwand oder Teilaufwand feststellbar ist.

(2) Der Beitrag kann nach Beschlussfassung des Gemeinderates für

1. Grunderwerb,

2. Freilegung,

3. Fahrbahn,

4. Radwege,

5. Gehwege,

6. unselbstständigeParkflächen,

7. unselbstständige Grünanlagen,

8. Mischflächen,

9. Entwässerungseinrichtungen,

1 0. Beleuchtungseinrichtungen,

gesondert als Teilbeitrag erhoben werden.
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se
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn einer Maßnahme können von der Gemeinde Vorausleistungen bis zur Höhe des

voraussichtlichen endgültigen Beitrages erhoben werden.

(2) Vorausleistungen können auch in mehreren Raten oder für Teilbeiträge nach S 8 Abs. 2

verlangt werden.

s10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Vor Entstehung des Beitragsanspruches kann die Ablösung des Beitrages vereinbart werden. Der

Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser

Satzung zu ermittelnden Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

s11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer

oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner'

s12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt

und 2 Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

(2) Der Beitragsbescheid enthält:

1. die Bezeichnung des Beitrages,

2. den Namen des Beitragsschuldners,

3. die Bezeichnung des Grundstückes,

4. den zu zahlenden Betrag,

5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des

Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,

T. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht und

L eine Rechtsbehelfsbelehrung.

s13
öffentliche Last

Der Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück



676

s14
ln-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01 .2018 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft:

Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) vom 30. 1 0.2014.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt

Morschheim, den 13.09.201

OrtsOemein9.

rgermeister

Es wird auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die
Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenraltung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Satzung

zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen
für den Ausbau von Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge)
der Ortsgemeinde Morschheim

vom 13.09.2018

Der Gemeinderat hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der $$ 2 Abs. 1, 7,

10 und 10a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit
bekannt gemacht wird:

sl
Erhebung von Ausbau beiträgen

(1) Die Gemeinde erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und den Ausbau von

Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der
Enrveiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauch-
baren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis
genügenden Zustand,

2. "Enrueiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder deren
Ergänzung durch weitere Teile,

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage,

4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung der
Verkehrsbedeutung i. S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und

Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, die
nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind.

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach SS 135

a) bis c) BauGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der Beitragser-
hebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

s2
Beitragsfäh ige Verkeh rsan lagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie selbständige
Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbständige Fuß- und Radwege.

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit den
dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.
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s3
Ermittlungsgebiete

(1)Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen der Ortslage Morschheim (Anlage 1) bilden

als einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit).

ln der Ortslage ,,Bahnhof Morschheim" (Anlage 2)werden Ausbaubeiträge nach Einmalbeiträgen
erhoben. Die Festsetzung wird durch gesonderte Satzung geregelt.

Die Begründung für die Aufteilung des Gemeindegebietes in zweiAbrechnungseinheiten ist dieser
Satzung als Anlage 3 beigefügt.

(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden Verkehrsanlagen

nach den jährlichen lnvestitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

s4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutz-

baren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines

Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

s5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil in der Ortslage Morschheim (Abrechnungseinheit 1) beträgt 30 o/o.

s6
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je Voll-
geschoss beträgt 10 v.H.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:

1. ln beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. lst das Grundstück nur teilweise

überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem lnnenbereich nach $ 34 BauGB

zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf.

entsprechend anzuwenden.

2. Hat der Bebauungsplan den Verfahrensstand des $ 33 BauGB erreicht, ist dieser maßgebend.

Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB),

sind zu berücksichtigen:

a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis zu

einer Tiefe von 40 m,

b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch
einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die

Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe
von 40 m.
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c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben bei

der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden
Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise
selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht die

tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der
Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begrenzung nach a)

und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der
tatsächlichen Nutzung.

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegrenzungslinie
tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die

Tiefenbeg renzu ngslin ie zur hinteren G renze der tatsäch I ichen N utzu ng.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad, Festplatz,

Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei

Grundstücken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (S 3a BauGB)
tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks - gegebenenfalls unter Be-

rücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse zugrundegelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern eine
Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. lst
auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in
Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Trauf- oder
Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der
Bebauungsplan keine Festsetzungen trift, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite
der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.
Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des $ 33 BaUGB erreicht, gelten Nr. 1 und 2
entsprechend.

4. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung übeniviegend vorhandenen
Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich
veruvirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die
tatsächlich veruvirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen,

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen.
Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken
oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

5. lst nach den Nummern 1 - 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 2,8 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut
mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.
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6. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die

außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (2. B. Sport-, Fest- und

Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die tatsächliche Zahl

der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die

festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche
Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

8. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach $ 34 Abs. 4 BaUGB liegen,

werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie
bestehen für

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über das
zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,

b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige
Nutzungsmaß enthält.

9. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollge-
schosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden
Regelungen.

10. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen
zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überuiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und lndustriegebieten wird die nach den vorstehenden
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt

entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte

Grundstücke in sonstigen Baugebieten.

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v. H.

Ob ein Grundstück, das sowohl gewerblichen als auch nicht gewerblichen (2. B. Wohnzwecken)
Zwecken dient, ,,übenruiegend" im Sinne dieser Regelung genutzt wird, bestimmt sich nach dem
Verhältnis, in dem die venruirklichte Nutzung der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen zu-
einander steht. Liegt eine gewerbliche oder vergleichbare Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich
zur Bebauung vor, so sind die tatsächlich entsprechend genutzten Grundstücksflächen jeweils der
Geschossfläche hinzuzuzählen. Freiflächen, die sowohl für gewerbliche oder vergleichbare als

auch für andere Zwecke genutzt werden (2. B. Kfz-Abstellplätze) als auch gärtnerisch oder ähnlich
gestaltete Freiflächen und brachliegende Flächen, bleiben bei dem Flächenvergleich außer
Ansatz.

(5) Abs. 4 gilt nicht für die Abrechnung selbstständiger Grünanlagen.

s7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach $ 13 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit
erschlossen sind, werden nur mit 50% ihrer gewichteten Grundstücksfläche angesetzt.

(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach $ 6
Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich über-
schneidenden Grundstücksteile.
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s8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr

se
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorausleistungen auf wieder-

kehrende Beiträge erhoben werden.

(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr

bemessen.

s10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jedezeit für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren

vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu enryartenden Kosten-

entwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

s11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer

oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

s12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen

Bescheid festgesetzt und 2 Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

(2) Der Beitragsbescheid enthält:

1. die Bezeichnung des Beitrages,

2. den Namen des Beitragsschuldners,

3. die Bezeichnung des Grundstückes,

4. den zu zahlenden Betrag,

5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des

Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,

7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und

8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge werden durch besonderen

Bescheid (Feststel lu ngsbescheid) festgestellt.
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Gemäß g 10a Abs. 5 KAG wird abweichend von $ 10a Abs. 1 Salz2 KAG festgelegt, dass

Grundstücke, die zu den im Folgenden aufgezählten Verkehrsanlagen Zufahrt oder Zugang

nehmen können, vorbehaltlich $ 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung erstmals in den ebenfalls

genannten Jahren bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags berücksichtigt und beitrags-

pflichtig werden:

1. Borngasse
2. StichstraßeJohannsgasse
3. Am Bahnhof Morschheim

im Jahr 2023,
im Jahr 2020,
im Jahr 2020.

s14
öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück

s15
ln-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft:

Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen der Gemeinde Morschheim

vom 30. 10.2014 (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge).

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt

Morschheim, den 1 3.09.201 8

Ortsgemeinde

a

{

t-
ste

ds rgermeister

Es wird auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses

Gesetzäs zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande

gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die

Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrifien gegenüber der Gemeindeverualtung unter Bezeichnung des

Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Anlqge 3

Das Gebiet der Gemeinde Morschheim wird in 2 Abrechnungseinheiten aufgeteilt.

Bagründung nach $ 3Abs. 1 derAusbaubeitragssatzung

1 " Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom ZS.0B.201 4.

2. Der Bahnhof Morschheim ist ein ca. 700 m abgelegener ortsteil der
Gemeinde Morschheim, es handelt sich daher um 2 einzelne,
voneinander abg renzbare Gebietsteile.

3. Die Verkehrsbedeutung der 2 Abrechnungseinheiten zueinander und die
Nutzung durch Bewohner der jeweils anderen Einheit ist derart
unterechiedlich, dass die Bildung der 2 Abrechnungseinheibn
angebracht ist,
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Der Wahlleiter
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

13.09.2018

BEKANNTMACHUNG

Das seitherige Mitglied des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden, Herr Wolfgang
Hupp, hat sein Mandat aus privaten Gründen zum 31 .08.2018 niedergelegt. Auf der
Grundlage des Ergebnisses der Wahl zum Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden vom
25.05.2014 wurde Frau Sabine Müller, Am Gerbach 5b, 67295 Bolanden, als Nachrücker
festgestellt.

Frau Müller wurde hiervon unterrichtet, hat das Mandat angenommen und wird in der
nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden verpflichtet.

Kirchheimbolanden, 1 3.09.201 8
Der Wahlleiter

-gez. l-laas-

(Haas)

Für die Richtigkeit
Verband sgeme i ndevenrualtu n g

Kirchheimbolanden

)(
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Der Wahlleiter
der Stadt Kirchheimbolanden

13.09.2018

BEKANNTMACHUNG

Das seitherige Mitglied des Stadtrates Kirchheimbolanden, Herr Wolfgang Hupp, hat sein

Mandat aus privatän Gründen zum 31 .08.2018 niedergelegt. Auf der Grundlage des

Ergebnisses der Wahl zum Stadtrat Kirchheimbolanden vom 25.05.2014 wurde Frau Sabine

Pollmann-Keidel, Kahlenbergring 21,67292 Kirchheimbolanden, als Nachrückerfestgestellt.

Frau Pohlmann-Keidelwurde hiervon unterrichtet, hat das Mandat angenommen und wird in

der nächsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Kirchheimbolanden verpflichtet.

Kirchheimbolanden, 1 3.09.201 8
Der Wahlleiter

-gez. Hartmüller-

(Hartmüller)

Für die Richtigkeit
Ve rba n d sgeme i n d eve rwa ltu n g

Kirchheimbolanden

n
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Az.: VGW/82 /LglKulKo

Bekanntmachung

Erschließung des Neubaugebietes ,,An der Steig ll" - Erweiterung Kreiselberg,

Ortsgemeinde Stetten;
Fertigstellung der Abwasserbeseitigung

Aufgrund 5 7 Abs. 1 der Allgemeinen Entwässerungssatzung vom 21.10.2016

zeigt die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden an, dass im Neubaugebiet,,An

der Steig ll - Erweiterung Kreiselberg", in der Ortsgemeinde Stetten die öffent-

liche Abwasseranlage fertiggestellt ist und die Möglichkeit zum Anschluss be-

steht.

Damit sind die Voraussetzungen zum Anschluss- und Benutzungszwang erfüllt
und es ist jeder Eigentümer eines im o.g. Bereich an die öffentliche Strasse

angrenzenden Grundstücks verpflichtet, das auf dem Grundstück anfallende

Schmutz- und Niederschlagswasser in die jeweilige Abwasseranlage einzuleiten.

Das Neubaugebiet wird im klassischen Trennsystem entwässert, dies bedeutet,

für die Grundstücke wurde jeweils ein Regen- und ein Schmutzwasser-

hausa nsch luss hergestel lt.

Auf die Beschränkungen des Anschlussrechtes und die Einschränkungen des

Benutzungsrechtes, wie dies in den 55 4 und 5 der Allgemeinen Entwässerungs-

satzung geregelt ist, wird ausdrücklich hingewiesen.

Wer gegen die Einleitungsvorschriften der Allgemeinen Entwässerungssatzung

verstößt handelt ordnungswidrig und muss mit Zwangsmaßnahmen oder Fest-

setzung einer Geldbuße rechnen und ist außerdem zum Schadenersatz ver-

pflichtet.

Ki rch he i m bola nde n, L4.09.20t9
Verb sgem eindewerke

Kurz
Werkleiter
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Satzung

vom 18.09.2018

zur Anderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kirchheimbolanden vom 09.07.2018

Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-

Pfalz (GemO) sowie der $$ 2,7 und I des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende

Anderungssatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

Die Anlaoe zur Friedhofsqebührensatzuno wird wie folqt qeändert:

Die Gebühr in Abschnitt I Nr. 1 Punkt c) wird wie folgt geändert

Reihengrabstätte 1.145,00 €a

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

n, 18.09.201

(Hartmüller)
Stadtbürgermeister

Hinweis auf $ 24 Abs. 6 der ung:

,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der

Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung

als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form Vorschriften

gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,

der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat."

Hat jemand eine Verletzung nach Salz 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz

1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Gauersheim für das Jahr 2018
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Gauersheim für
das Jahr 2018

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2018 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 20.09.2018 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2018 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden, Zimmer 116), bis zur Beschlussfassung über die
Nachtragshaushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme
aus. Außerdem stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr
2018 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
h ttp s : //www. k i rc h h e i m b o I a n de n. d e/de/g a u e rs h e i m- rath a u s -f i n a n ze n/
h aus h altsqatz u n ge n- u n d- h a us h a lts p I ae ne-aau ers hei m. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Gauersheim haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
24.09.2018 bis 08.10.2018) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssat-
zung Nr. 1 für das Jahr 2018 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anla-
gen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindever-
waltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolan-
den, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsge-
meinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtragshaushalts-
satzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher
Sitzung beraten und entscheiden.

Kirch heimbolanden, 21 .09.2018
Verbandsgemeindeverualtung
In Vertretung:

gez. Juchem

(Juchem)
Beigeordneter
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Oberwiesen für das Jahr 2018
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Oberwiesen für
das Jahr 2018

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2018 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 20.09.2018 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2018 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindevenryaltung (Rathaus, Neue Allee 2,

67292 Kirchheimbolanden, Zimmer 116), bis zur Beschlussfassung über die
Nachtragshaushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme
aus. Außerdem stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr
2018 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
h ttps : //www. k i rc h h e i m b o I a n d e n. de/de/o be rw i ese n - rath a u s-f i n a n z e n /
h a u s h a ltss atzu n g e n - u n d- h a u s h alts p I ae n e-o be rw ies e n. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Oberwiesen haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
24.09.2018 bis 08.10.2018) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee 2,

67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssat-
zung Nr. 1 für das Jahr 2018 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anla-
gen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindever-
waltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolan-
den, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsge-
meinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtragshaushalts-
satzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher
Sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 21 .09.201 I
Verbandsgemei ndeveruua ltu ng
ln Vertretung:

gez. Juchem

(Juchem)
Beigeordneter
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Jagd genossenschaft Ga uers hei m

BEKANNTMACHUNG

Gemäß $ 5 Abs. 6 der Satzung der Jagdgenossenschaft Gauersheim

wird hiermit bekannt gemacht, dass die Niederschrift über die

Genossenschaftsversammlung vom 12. September 2018 in der Zeit von

28. September 2018 bis einschl. 12. Oktober 2018

bei der Verbandsgemeindevenrualtung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2,

Zimmer 217 zur Einsichtnahme offen liegt.

Gauersheim, 1 8.09.201 8

gez.Sältzer

Jagdvorsteher


